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(54) Bezeichnung: Ladesystem zum elektrischen Laden von Elektrofahrzeugen oder Plug-in-Hybridfahrzeugen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Ladesys-
tem (1) zum elektrischen Laden von Elektrofahrzeugen oder
Plug-in-Hybridfahrzeugen, wobei das Ladesystem (1) zu-
mindest eine elektrische Ladevorrichtung (3a, 3b), die ein
elektrisches Ladekabel (30) mit einem Ladestecker (31) auf-
weist, sowie eine Transportvorrichtung (2) umfasst, mittels
derer die elektrische Ladevorrichtung (3a, 3b) transportier-
bar ist, wobei die Transportvorrichtung (2) einen Laderaum
(22) aufweist, innerhalb dessen die elektrische Ladevorrich-
tung (3a, 3b) zumindest in einer Transportstellung, in der
die elektrische Ladevorrichtung (3a, 3b) mittels der Trans-
portvorrichtung (2) transportierbar ist, untergebracht ist, und
wobei die elektrische Ladevorrichtung (3a, 3b) und/oder die
Transportvorrichtung (1) so ausgebildet sind, dass die elek-
trische Ladevorrichtung (3a, 3b) oder Teile dieser elektri-
schen Ladevorrichtung (3a, 3b) aus der Transportstellung in
eine Betriebsstellung, in der die elektrische Ladevorrichtung
(3a, 3b) betreibbar ist, und umkehrt überführbar, insbeson-
dere bewegbar, ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lade-
system zum elektrischen Laden von Elektrofahrzeu-
gen oder Plug-in-Hybridfahrzeugen.

[0002] Elektrofahrzeuge, die häufig auch als batte-
rieelektrische Fahrzeuge bezeichnet werden, sowie
Plug-in-Hybridfahrzeuge weisen eine Traktionsbatte-
rie auf, in der Energie für einen Betrieb einer elek-
trischen Maschine elektrochemisch gespeichert wer-
den kann. Derartige Elektrofahrzeuge oder Plug-in-
Hybridfahrzeuge sind auf eine geeignete Ladeinfra-
struktur angewiesen, wobei diese für rein elektrisch
angetriebene Elektrofahrzeuge noch wichtiger ist als
für Plug-in-Hybridfahrzeuge, da die letztgenannten
zusätzlich zu der elektrischen Maschine noch eine
Brennkraftmaschine aufweisen.

[0003] Eine Ladeinfrastruktur wird häufig durch La-
desysteme mit einer oder mehreren stationären elek-
trischen Ladevorrichtungen, insbesondere Ladesäu-
len, wie sie sich derzeit zum Beispiel entlang von
Fernverkehrsstraßen, auf öffentlichen Parkplätzen
oder in Parkhäusern finden lassen, bereitgestellt.
Im Zuge der stetig zunehmenden Bedeutung der
Elektromobilität kann es Situationen geben, in de-
nen sich die Installation einer stationären Ladeinfra-
struktur wirtschaftlich nicht lohnt. Zu nennen sind in
diesem Zusammenhang zum Beispiel Gelände, die
nur gelegentlich für größere Veranstaltungen genutzt
werden und die ansonsten abgesperrt oder nicht be-
fahrbar sind oder nur von einer geringen Anzahl
von Menschen besucht werden. Insbesondere unter
wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Aspekten ist dort ei-
ne feste Installation einer Ladeinfrastruktur mit einer
Vielzahl stationärer Ladevorrichtungen häufig nicht
sinnvoll, da diese zu selten benutzt werden.

[0004] Auch kann es Situationen geben, in denen ei-
ne bereits vorhandene, stationäre Ladeinfrastruktur
temporär erweitert werden muss, um bei einem ho-
hen Ladeaufkommen ausreichende Ladekapazitäten
für Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybridfahrzeugen
bereitzustellen.

[0005] Die vorliegende Erfindung macht es sich zur
Aufgabe, ein Ladesystem zum elektrischen Laden
von Elektrofahrzeugen oder Plug-in-Hybridfahrzeu-
gen zur Verfügung zu stellen, welches auf einfache
Weise eine temporär notwendige Ladeinfrastruktur
schaffen kann.

[0006] Die Lösung dieser Aufgabe liefert ein Lade-
system zum elektrischen Laden von Elektrofahrzeu-
gen oder Plug-in-Hybridfahrzeugen mit den Merkma-
len des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1. Die
Unteransprüche betreffen vorteilhafte Weiterbildun-
gen der Erfindung.

[0007] Ein erfindungsgemäßes Ladesystem zum
Aufladen von Elektrofahrzeugen oder Plug-in-Hy-
bridfahrzeugen zeichnet sich dadurch aus, dass das
Ladesystem zumindest eine elektrische Ladevorrich-
tung, die ein elektrisches Ladekabel mit einem La-
destecker aufweist, sowie eine Transportvorrichtung
umfasst, mittels derer die elektrische Ladevorrich-
tung transportierbar ist, wobei die Transportvorrich-
tung einen Laderaum aufweist, innerhalb dessen
die elektrische Ladevorrichtung zumindest in einer
Transportstellung, in der die elektrische Ladevorrich-
tung mittels der Transportvorrichtung transportierbar
ist, untergebracht ist, und wobei die elektrische La-
devorrichtung und/oder die Transportvorrichtung so
ausgebildet sind, dass die elektrische Ladevorrich-
tung oder Teile der elektrischen Ladevorrichtung aus
der Transportstellung in eine Betriebsstellung, in der
die elektrische Ladevorrichtung betreibbar ist, und
umkehrt überführbar, insbesondere bewegbar, ist.
Das hier vorgestellte erfindungsgemäße Ladesystem
ermöglicht es, eine temporär erforderliche Ladeinfra-
struktur sehr einfach und schnell zur Verfügung zu
stellen, da das Ladesystem transportabel ausgeführt
ist. Der konstruktive Aufbau des Ladesystems ist ein-
fach gestaltet, dass innerhalb kurzer Zeit eine be-
triebsbereite Ladeinfrastruktur errichtet werden kann.
Ein Abbau der Ladeinfrastruktur ist ebenfalls in kur-
zer Zeit möglich. Die Transportvorrichtung des er-
findungsgemäßen Ladesystems kann zum Beispiel
ein Lastkraftwagen, ein Transportanhänger für einen
Lastkraftwagen oder ein Transportauflieger für eine
Sattelzugmaschine sein. Grundsätzlich ist auch ei-
ne schienengebundene Lösung denkbar, bei der die
Transportvorrichtung ein Transportwaggon ist. Vor-
zugsweise umfasst das Ladesystem eine Mehrzahl
elektrischer Ladevorrichtungen, die mittels der Trans-
portvorrichtung transportierbar sind.

[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
vorgeschlagen, dass der Ladestecker der zumindest
einen elektrischen Ladevorrichtung jeweils an einem
ersten Steckpunkt in einem unteren Bereich der La-
devorrichtung und an einem zweiten Steckpunkt, der
oberhalb des ersten Steckpunkts ausgebildet ist, an-
ordenbar ist, oder dass für den Ladestecker ein erster
Steckpunkt vorgesehen ist, an dem der Ladestecker
anordenbar ist, wobei vorzugsweise die Position des
ersten Steckpunkts in vertikaler Richtung verstellbar
ist. Dadurch kann das elektrische Ladekabel der zu-
mindest einen Ladevorrichtung für den Transport ein-
facher verstaut werden.

[0009] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform besteht die Möglichkeit, dass die Trans-
portvorrichtung zumindest eine Flügeltür aufweist,
die aus einer ersten Stellung, in der der Laderaum
mittels der Flügeltür verschlossen ist, in eine zwei-
te Stellung, in der der Laderaum zugänglich ist,
verschwenkbar ist. Derartige Flügeltüren, die ma-
nuell oder motorisch geöffnet beziehungsweise ge-
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schlossen werden können, ermöglichen eine einfa-
che Handhabung. Sie können darüber hinaus auch
als Halterung und/oder als Führung des elektrischen
Ladekabels der zumindest einen Ladevorrichtung in
der Transport- und/oder der Betriebsstellung verwen-
det werden.

[0010] In einer vorteilhaften Ausführungsform kann
die Ladevorrichtung ein Gehäuse aufweisen, aus
dem das elektrische Ladekabel herausgeführt ist. Mit-
tels des Gehäuses kann ein optisch stimmiges Er-
scheinungsbild der elektrischen Ladevorrichtung ge-
schaffen werden, welches zum Beispiel dem opti-
schen Erscheinungsbild stationärer Ladevorrichtun-
gen entsprechen oder diesem zumindest ähneln
kann.

[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass die Ladevorrichtung einen
Ausleger zur Führung des elektrischen Ladekabels
aufweist, wobei der Ausleger vorzugsweise an einer
Oberseite des Gehäuses der Ladevorrichtung ange-
ordnet ist. Dieser Ausleger ermöglicht eine Halterung
und/oder Führung des zugehörigen elektrischen La-
dekabels an einem möglichst hohen Punkt der Lade-
vorrichtung.

[0012] In vorteilhaften Weiterbildungen wird vorge-
schlagen, dass der Ausleger so ausgebildet ist, dass
er aus einer ersten Stellung, welche die Transport-
stellung der elektrischen Ladevorrichtung bildet, in
horizontaler Richtung nach außen zumindest ab-
schnittsweise aus dem Laderaum heraus in eine
zweite Stellung, welche die Betriebsstellung der elek-
trischen Ladevorrichtung bildet, und umgekehrt ver-
fahrbar ist, oder dass der Ausleger so ausgebildet
ist, dass er um eine horizontale, sich insbesonde-
re in Längsrichtung der Transportvorrichtung erstre-
ckende Drehachse aus einer ersten Stellung, wel-
che die Transportstellung der elektrischen Ladevor-
richtung bildet, in eine zweite Stellung, welche die
Betriebsstellung der elektrischen Ladevorrichtung bil-
det, und umgekehrt klappbar ist, oder dass der Aus-
leger so ausgebildet ist, dass er um eine vertikale,
sich in Hochrichtung der Transportvorrichtung erstre-
ckende Drehachse aus einer ersten Stellung, welche
die Transportstellung der Ladevorrichtung bildet, in
eine zweite Stellung, welche die Betriebsstellung der
Ladevorrichtung bildet, und umgekehrt, vorzugswei-
se um etwa 90°, drehbar ist.

[0013] In einer Ausführungsform kann vorgesehen
sein, dass die Transportvorrichtung und die elektri-
sche Ladevorrichtung so ausgebildet sind, dass die
elektrische Ladevorrichtung um eine vertikale, sich
in Hochrichtung der Transportvorrichtung erstrecken-
de Drehachse aus einer ersten Stellung, welche die
Transportstellung der elektrischen Ladevorrichtung
bildet, in eine zweite Stellung, welche die Betriebs-

stellung der elektrischen Ladevorrichtung bildet, und
umgekehrt, vorzugsweise um etwa 90°, drehbar ist.

[0014] In einer weiteren Ausführungsform besteht
die Möglichkeit, dass die Transportvorrichtung und
die elektrische Ladevorrichtung so ausgebildet sind,
dass die elektrische Ladevorrichtung um eine ho-
rizontale, sich insbesondere in Längsrichtung der
Transportvorrichtung erstreckende Drehachse aus
einer ersten Stellung, welche die Transportstellung
der elektrischen Ladevorrichtung bildet, in eine zwei-
te Stellung, welche die Betriebsstellung der elektri-
schen Ladevorrichtung bildet, und umgekehrt klapp-
bar ist.

[0015] In einer weiteren Ausführungsform kann vor-
gesehen sein, dass die Transportvorrichtung und
die elektrische Ladevorrichtung so ausgebildet sind,
dass die elektrische Ladevorrichtung innerhalb des
Laderaums in einer horizontalen Richtung aus ei-
ner ersten Stellung, welche die Transportstellung der
elektrischen Ladevorrichtung bildet, nach außen in ei-
ne zweite Stellung, welche die Betriebsstellung der
elektrischen Ladevorrichtung bildet, und umgekehrt
verfahrbar ist.

[0016] In einer vorteilhaften Weiterbildung wird vor-
geschlagen, dass das Ladesystem Mittel zum Über-
führen der elektrischen Ladevorrichtung aus der
Transportstellung innerhalb des Laderaums in eine
Betriebsstellung, in der die elektrische Ladevorrich-
tung außerhalb der Transportvorrichtung angeordnet
ist, und umgekehrt aufweist. Somit wird alternativ
zum Betrieb der zumindest einen Ladevorrichtung im
Laderaum der Transportvorrichtung die Möglichkeit
geschaffen, die zumindest eine elektrische Ladevor-
richtung auch außerhalb der Transportvorrichtung zu
betreiben.

[0017] In einer Ausführungsform kann vorgesehen
sein, dass die Mittel dazu ausgebildet sind, die elek-
trische Ladevorrichtung aus der Transportstellung in
horizontaler Richtung nach außen aus dem Lade-
raum heraus zu verfahren, und ein vertikales Verlän-
gerungsmittel umfassen, das insbesondere durch ei-
nen von außen ausfahrbaren Stempel gebildet ist,
mittels dessen die elektrische Ladevorrichtung in
die Betriebsstellung absenkbar ist. Dadurch wird die
Möglichkeit geschaffen, die zumindest eine elektri-
sche Ladevorrichtung außerhalb der Transportvor-
richtung auf einem Boden oder auf einer Betriebs-
plattform abzustellen.

[0018] In einer Ausführungsform besteht die Mög-
lichkeit, dass die Mittel zumindest eine hydraulische
Hebelanordnung umfassen, die an der elektrischen
Ladevorrichtung und an der Transportvorrichtung an-
gebracht ist, wobei die hydraulische Hebelanordnung
dazu ausgebildet ist, die elektrische Ladevorrichtung
aus der Transportstellung im Inneren des Laderaums
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nach außen zu heben und in die Betriebsstellung au-
ßerhalb der Transportvorrichtung zu überführen.

[0019] In einer Ausführungsform wird vorgeschla-
gen, dass die Mittel zumindest eine Zahnstangen-
rampe umfassen, die dazu ausgebildet ist, die elek-
trische Ladevorrichtung aus der Transportstellung im
Inneren des Laderaums in die Betriebsstellung au-
ßerhalb der Ladevorrichtung zu verfahren.

[0020] In einer Ausführungsform kann vorgesehen
sein, dass die Mittel dazu ausgebildet sind, die elek-
trische Ladevorrichtung aus der Transportstellung in
horizontaler Richtung aus der Transportvorrichtung
heraus zu verfahren und in einer Endposition lös-
bar festzulegen, insbesondere einzurasten, wobei die
Mittel eine Zahnstange umfassen, die sich senkrecht
von der Transportvorrichtung zu einem Boden oder
zu einer Betriebsplattform erstreckt und in der Endpo-
sition an einer Antriebsvorrichtung, die innerhalb der
Ladevorrichtung untergebracht ist, angreift, so dass
die Ladevorrichtung in die Betriebsstellung außerhalb
der Transportvorrichtung absenkbar ist.

[0021] In einer Ausführungsform wird vorgeschla-
gen, dass die Mittel zumindest eine Hubrampe in-
nerhalb der Transportvorrichtung und zumindest ei-
ne Hydraulikeinrichtung umfassen, die so ausgebil-
det sind, dass die Ladevorrichtung mittels der Hub-
rampe in horizontaler Richtung aus der Transportvor-
richtung herausfahrbar ist und mittels der Hydraulik-
einrichtung hydraulisch in die Betriebsstellung außer-
halb der Transportvorrichtung absenkbar ist.

[0022] In einer Ausführungsform besteht die Mög-
lichkeit, dass die Mittel zumindest eine Rampe inner-
halb der Transportvorrichtung umfassen, mittels de-
rer die Ladevorrichtung aus der Transportstellung in
horizontaler Richtung aus der Transportvorrichtung
herausfahrbar ist und mittels einer Hubvorrichtung,
insbesondere mittels einer Hydraulikeinrichtung, oder
mittels einer in die Ladevorrichtung integrierten Ge-
windestange in die Betriebsstellung außerhalb der
Transportvorrichtung absenkbar ist.

[0023] In einer Ausführungsform kann vorgesehen
sein, dass die Ladetechnik für die Ladevorrichtung
in die Transportvorrichtung integriert ist und dass die
Mittel eine Seilzugvorrichtung umfassen, mittels de-
rer die Ladevorrichtung aus der Transportvorrichtung
heraushebbar und in die Betriebsstellung außerhalb
der Transportvorrichtung absenkbar ist. Die in dieser
Weise ausgeführte elektrische Ladevorrichtung weist
einen einfacheren konstruktiven Aufbau und eine ge-
ringere Masse als elektrische Ladevorrichtungen auf,
in die die Ladetechnik integriert ist.

[0024] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfol-
genden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-

spiele unter Bezugnahme auf die beiliegenden Abbil-
dungen. Dabei zeigen

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist, in ei-
ner Betriebsstellung,

Fig. 2 eine Seitenansicht des Ladesystems ge-
mäß Fig. 1 in einer Transportstellung,

Fig. 3 eine Seitenansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist, in ei-
ner Betriebsstellung,

Fig. 4 eine Seitenansicht des Ladesystems ge-
mäß Fig. 3 in einer Transportstellung,

Fig. 5 eine Rückansicht eines Ladesystems, das
gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung ausgeführt ist, in einer
Betriebsstell ung,

Fig. 6 eine Rückansicht des Ladesystems ge-
mäß Fig. 5 in einer Transportstellung,

Fig. 7 eine Rückansicht eines Ladesystems, das
gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung ausgeführt ist, in einer
Betriebsstellung,

Fig. 8 eine Rückansicht des Ladesystems ge-
mäß Fig. 7 in einer Transportstellung,

Fig. 9 eine Rückansicht eines Ladesystems, das
gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung ausgeführt ist, in einer
Betriebsstellung,

Fig. 10 eine Rückansicht des Ladesystems ge-
mäß Fig. 9 in einer Transportstellung, ,

Fig. 11 eine Seitenansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem sechsten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist,
in einer Betriebsstellung,

Fig. 12 eine Seitenansicht des Ladesystems ge-
mäß Fig. 11 in einer Transportstellung,

Fig. 13 eine Rückansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist, in ei-
ner Betriebsstellung,

Fig. 14 eine Rückansicht des Ladesystems ge-
mäß Fig. 13 in einer Transportstellung,

Fig. 15 eine Rückansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem achten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist, in ei-
ner Betriebsstellung,

Fig. 16 eine Rückansicht des Ladesystems ge-
mäß Fig. 15 in einer Transportstellung,

Fig. 17 eine Seitenansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem neunten Ausführungsbeispiel
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der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist, in ei-
ner Betriebsstellung,

Fig. 18 eine Seitenansicht des Ladesystems ge-
mäß Fig. 17 in einer Transportstellung,

Fig. 19 eine Rückansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem zehnten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist, in ei-
ner Betriebsstellung,

Fig. 20 eine Rückansicht des Ladesystems ge-
mäß Fig. 19 in einer Transportstellung,

Fig. 21 eine Rückansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem elften Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist, in ei-
ner Betriebsstellung,

Fig. 22 eine Rückansicht des Ladesystems ge-
mäß Fig. 21 in einer Transportstellung,

Fig. 23 eine Rückansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem zwölften Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist,

Fig. 24 eine Rückansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem dreizehnten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist,

Fig. 25 eine Rückansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem vierzehnten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist,

Fig. 26 eine Rückansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem fünfzehnten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist,

Fig. 27 eine Rückansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem sechzehnten Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt
ist,

Fig. 28 eine Rückansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem siebzehnten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist,

Fig. 29 eine Rückansicht eines Ladesystems,
das gemäß einem achtzehnten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist.

[0025] Ladesysteme 1 zum elektrischen Laden von
Elektrofahrzeugen oder Plug-in-Hybridfahrzeugen,
die gemäß den nachfolgenden Ausführungsbeispie-
len der vorliegenden Erfindung ausgeführt sind, wei-
sen einige strukturelle und technische Gemeinsam-
keiten auf, die einleitend erläutert werden sollen, be-
vor anschließend auf Einzelheiten der Ausführungs-
beispiele näher eingegangen werden soll.

[0026] Alle Ladesysteme 1, die nachfolgend be-
schrieben werden, weisen eine Transportvorrichtung
2 mit einem Laderaum 22 auf, mittels derer eine oder
besonders vorteilhaft auch mehrere elektrische La-
devorrichtungen 3a, 3b transportiert werden können,
um an unterschiedlichen Orten eine temporäre Lad-

einfrastruktur für Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hy-
bridfahrzeuge aufzubauen oder eine bereits beste-
hende, stationäre Ladeinfrastruktur temporär zu er-
weitern. Die Transportvorrichtung 2, mittels derer die
elektrischen Ladevorrichtungen 3a, 3b transportiert
werden können, kann zum Beispiel ein Lastkraftwa-
gen, ein Transportanhänger für einen Lastkraftwagen
oder ein Transportauflieger für eine Sattelzugmaschi-
ne sein. Grundsätzlich ist auch eine schienengebun-
dene Lösung denkbar, bei der die Transportvorrich-
tung 2 ein Transportwaggon ist.

[0027] Die Transportvorrichtung 2 weist in einigen
der nachfolgenden Ausführungsbeispiele in ihrem
Laderaum 22 eine Ladefläche 20 auf, auf der die elek-
trischen Ladevorrichtungen 3a, 3b auch während des
Betriebs angeordnet sind. In einigen Ausführungs-
beispielen sind die Ladevorrichtungen 3a, 3b nur zu
Transportzwecken auf der Ladefläche 20 angeordnet
und werden vor dem Gebrauch von der Transportvor-
richtung 2 in eine Betriebsstellung, die sich außerhalb
der Transportvorrichtung 2 befindet, überführt.

[0028] Jede der elektrischen Ladevorrichtungen 3a,
3b weist zumindest ein elektrisches Ladekabel 30
auf, das an einem freien Ende einen Ladestecker
31 umfasst, der in eine Ladebuchse eines Elektro-
fahrzeugs oder eines Plug-in-Hybridfahrzeugs ein-
gesteckt werden kann, um dessen Traktionsbatterie
aufzuladen. In einigen Ausführungsbeispielen sind
die elektrischen Ladevorrichtungen 3a, 3b ähnlich
wie Ladesäulen ausgeführt. Die elektrischen Lade-
vorrichtungen 3a, 3b weisen jeweils ein Gehäuse 32
auf, aus dem das elektrische Ladekabel 30 heraus-
geführt ist. Die Herausführung des elektrischen La-
dekabels 30 erfolgt vorzugsweise an einer Oberseite
des Gehäuses 32 und somit an einer möglichst ho-
hen Position des Gehäuses 32, so dass die Hand-
habung des elektrischen Ladekabels 31 vereinfacht
werden kann. Grundsätzlich kann das elektrische La-
dekabel 30 aber auch seitlich, vorne oder hinten aus
dem Gehäuse 32 der elektrischen Ladevorrichtung
3a, 3b herausgeführt sein.

[0029] In einigen Ausführungsbeispielen kann an ei-
ner Oberseite der Gehäuse 32 der elektrischen La-
devorrichtungen 3a, 3b jeweils ein Ausleger 4 vorge-
sehen sein. Dieser Ausleger 4, der zumindest in der
Betriebsstellung nach außen auskragt, kann zum Bei-
spiel ein separates Bauteil sein, welches fest an dem
betreffenden Gehäuse 32 angebracht ist, oder alter-
nativ auch integral mit dem Gehäuse 32 ausgebildet
sein kann. Der Ausleger 4 kann auch so ausgebil-
det sein, dass er relativ zum Gehäuse 32 bewegbar,
insbesondere in einer Linearbewegung in horizonta-
ler und/oder vertikaler Richtung relativ zum Gehäu-
se 32 bewegbar, und/oder um eine vertikale, sich in
Hochrichtung der Transportvorrichtung 2 erstrecken-
de Achse schwenkbar und/oder um eine horizonta-
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le Achse, die sich insbesondere in Längsrichtung der
Transportvorrichtung 2 erstreckt, klappbar ist.

[0030] Typischerweise ist die Ladetechnik unmittel-
bar in die elektrischen Ladevorrichtungen 3a, 3b in-
tegriert. In einigen Ausführungsbeispielen kann die
Ladetechnik der elektrischen Ladevorrichtungen 3a,
3b auch in die Transportvorrichtung 2 integriert sein.
Durch die fehlende integrierte Ladetechnik können
die elektrischen Ladevorrichtungen 3a, 3b konstruk-
tiv einfacher und kompakter ausgeführt werden und
insbesondere eine geringere Masse aufweisen.

[0031] Die Transportvorrichtungen 2 der Ladesyste-
me 1 können zum Beispiel eine oder mehrere Flügel-
türen 21 aufweisen, die aus einer vertikalen Schließ-
stellung in eine im Wesentlichen horizontale Stellung
verschwenkt werden können, in der der Laderaum 22
der Transportvorrichtungen 2 von außen zugänglich
ist. Der Schwenkwinkel der Flügeltüren 21 kann vor-
zugsweise im Wesentlichen 90° betragen. Die Flü-
geltüren 21 können manuell geöffnet beziehungswei-
se geschlossen werden. Alternativ können die Flü-
geltüren 21 auch über eine Antriebsvorrichtung ver-
fügen, so dass ein motorisches Öffnen beziehungs-
weise Schließen der Flügeltüren 21 möglich ist.

[0032] Nachfolgend wird zwischen solchen Ausfüh-
rungsbeispielen, in denen die elektrischen Ladevor-
richtungen 3a, 3b auch während ihres Betriebs in der
Transportvorrichtung 2 verbleiben, und solchen Aus-
führungsbeispielen unterschieden, in denen die elek-
trischen Ladevorrichtungen 3a, 3b zunächst aus ihrer
Transportstellung, in der sie sich innerhalb des Lade-
raums 22 der Transportvorrichtung 2 befinden, in ei-
ne Betriebsstellung außerhalb der Transportvorrich-
tung 2 überführt werden.

[0033] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 18 sol-
len zunächst unterschiedliche Ausführungsbeispiele
von Ladesystemen 1 näher erläutert werden, bei de-
nen die elektrischen Ladevorrichtungen 3a, 3b wäh-
rend ihres Betriebs innerhalb des Laderaums 22 der
Transportvorrichtung 2 verbleiben und somit nicht
vorher von der Transportvorrichtung 2 abgeladen
werden und in eine Betriebsstellung außerhalb der
Transportvorrichtung 2 überführt werden.

[0034] In Fig. 1 und Fig. 2 ist ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel eines Ladesystems 1 gezeigt. Zu er-
kennen sind exemplarisch zwei elektrische Ladevor-
richtungen 3a, 3b, bei denen die Ladetechnik voll-
ständig in die Transportvorrichtung 2 integriert ist. Es
sind somit keine Ladesäulen mit separaten Gehäu-
sen oder dergleichen vorgesehen.

[0035] Wie in Fig. 1 zu erkennen, sind die elektri-
schen Ladekabel 30 der elektrischen Ladevorrichtun-
gen 3a, 3b fest oder alternativ lösbar an der zugehö-
rigen Flügeltür 21 der Transportvorrichtung 2 befes-

tigt, um während des Betriebs eine Anbindung und/
oder eine Führung der elektrischen Ladekabel 30 in
einer möglichst hohen Position der Transportvorrich-
tung 2 zu ermöglichen. Die Ladestecker 31 sind je-
weils an einem ersten Steckpunkt 40 in einem unte-
ren Bereich der betreffenden Ladevorrichtung 3a, 3b
angeordnet, von dem sie zum Gebrauch auf einfache
Weise manuell entfernt werden können, wenn der be-
treffende Ladestecker 31 der Ladevorrichtung 3a, 3b
in eine Ladebuchse eines Elektrofahrzeugs oder ei-
nes Plug-in-Hybridfahrzeugs eingesteckt werden soll.
Zu Transportzwecken (siehe Fig. 2) werden die elek-
trischen Ladekabel 30 lediglich aufgewickelt und zum
Beispiel auf dem Ladeboden 20 der Transportvorrich-
tung 2 verstaut. Die Ladestecker 31 verbleiben somit
auch in der Transportstellung der elektrischen Lade-
vorrichtungen 3a, 3b an den ersten Steckpunkten 40.

[0036] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 und Fig. 4 soll
nachfolgend ein zweites Ausführungsbeispiel eines
Ladesystems 1 näher erläutert werden, bei dem es
sich um eine Weiterbildung des ersten Ausführungs-
beispiels handelt. Zu erkennen sind wiederum zwei
elektrische Ladevorrichtungen 3a, 3b, bei denen die
Ladetechnik vollständig in die Transportvorrichtung
2 integriert ist. Aus Fig. 3 ergibt sich, dass die elek-
trischen Ladekabel 30 der elektrischen Ladevorrich-
tungen 3a, 3b an der zugehörigen Flügeltür 21 an-
gebracht sind, um während des Betriebs eine Anbin-
dung und/oder eine Führung der elektrischen Lade-
kabel 30 in einer möglichst hohen Position der Trans-
portvorrichtung 2 zu ermöglichen.

[0037] Die Ladestecker 31 sind in einer Bereit-
schaftsstellung jeweils an einem ersten Steckpunkt
40 in einem unteren Bereich der betreffenden Lade-
vorrichtung 3a, 3b angeordnet, von dem sie auf ein-
fache Weise manuell entfernt werden können, wenn
der betreffende Ladestecker 31 der Ladevorrichtung
3a, 3b in eine Ladebuchse eines Elektrofahrzeugs
oder eines Plug-in-Hybridfahrzeugs eingesteckt wer-
den soll. Die Ladevorrichtungen 3a, 3b weisen fer-
ner einen zweiten Steckpunkt 41 auf, der sich ober-
halb des ersten Steckpunkts 40 befindet. Zu Trans-
portzwecken (siehe Fig. 4) können die Ladestecker
31 der elektrischen Ladekabel 30 manuell von dem
ersten Steckpunkt 40 entfernt und an dem zweiten
Steckpunkt 41 angebracht werden. Alternativ kann
auch nur der erste Steckpunkt 40 vorgesehen sein,
dessen Position in vertikaler Richtung verstellbar ist.
Zu diesem Zweck kann der erste Steckpunkt 40 zum
Beispiel durch eine Steckerhalterung gebildet sein,
deren Position in vertikaler Richtung, vorzugsweise
auf einer Führungsschiene, verstellbar ist. Ein manu-
elles Umstecken der Ladestecker 31 ist somit nicht
erforderlich.

[0038] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 und Fig. 6
soll nachfolgend ein drittes Ausführungsbeispiel ei-
nes Ladesystems 1 näher erläutert werden. Zu erken-
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nen sind zwei elektrische Ladevorrichtungen 3a, 3b,
die jeweils nach Art einer Ladesäule mit einem Ge-
häuse 32 ohne Ausleger ausgebildet sind. Die elektri-
schen Ladekabel 30 sind an einer Oberseite der Ge-
häuse 32 der Ladevorrichtungen 3a, 3b nach außen
aus diesen herausgeführt, um die Handhabung der
Ladekabel 30 zu vereinfachen. Wie in Fig. 5 gezeigt,
sind die elektrischen Ladekabel 30 der elektrischen
Ladevorrichtungen 3a, 3b jeweils mittels einer Auf-
hängung 300 an der zugehörigen Flügeltür 21 befes-
tigt, um während des Betriebs eine Anbindung und/
oder Führung der elektrischen Ladekabel 30 in einer
möglichst hohen Position der Transportvorrichtung 2
zu ermöglichen. Die Ladekabel 30 können mit ihrer
Aufhängung 300 - vorzugsweise in einer Führungs-
schiene, die an einer Innenseite der zugehörigen Flü-
geltür 21 ausgebildet ist - in der Betriebsstellung in
horizontaler Richtung verschiebbar geführt sein.

[0039] Die Ladestecker 31 sind in einer Bereit-
schaftsstellung jeweils an einem ersten Steckpunkt
40 in einem unteren Bereich des Gehäuses 32 der
betreffenden Ladevorrichtung 3a, 3b angeordnet,
von dem sie auf einfache Weise manuell entfernt wer-
den können, wenn der betreffende Ladestecker 31
der Ladevorrichtung 3a, 3b in eine Ladebuchse eines
Elektrofahrzeugs oder eines Plug-in-Hybridfahrzeugs
eingesteckt werden soll. Die Ladevorrichtungen 3a,
3b weisen darüber hinaus einen zweiten Steckpunkt
41 auf, der sich oberhalb des ersten Steckpunkts
befindet. Zu Transportzwecken (siehe Fig. 6) kön-
nen die Ladestecker 31 der elektrischen Ladekabel
30 manuell von dem ersten Steckpunkt 40 entfernt
und an dem zweiten Steckpunkt 41 angeordnet wer-
den. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Steck-
punkte 40, 41 an der Transportvorrichtung 2 ange-
bracht sind. Alternativ kann auch nur der erste Steck-
punkt 40 vorgesehen sein, dessen Position in verti-
kaler Richtung verstellbar ist. Zu diesem Zweck kann
der erste Steckpunkt 40 zum Beispiel durch eine Ste-
ckerhalterung gebildet sein, deren Position in vertika-
ler Richtung, insbesondere auf einer Führungsschie-
ne, verstellbar ist. Ein manuelles Umstecken der La-
destecker 31 ist somit nicht erforderlich.

[0040] In Fig. 7 und Fig. 8 ist ein viertes Ausfüh-
rungsbeispiel eines Ladesystems 1 gezeigt. Die Ge-
häuse 32 der Ladevorrichtungen 3a, 3b weisen an
ihren jeweiligen Oberseiten jeweils einen fest mon-
tierten Ausleger 4 zur Führung des Ladekabels 30
in einem oberen Bereich auf. Die Ladevorrichtungen
3a, 3b sind innerhalb des Laderaums in horizonta-
ler Richtung aus der in Fig. 7 dargestellten Betriebs-
stellung in die in Fig. 8 gezeigte Transportstellung
von außen nach innen (und umgekehrt) verfahrbar
ausgebildet. Zu diesem Zweck kann zum Beispiel ein
ausfahrbarer Stempel oder alternativ ein Schienen-
system vorgesehen sein, auf dem die Ladevorrich-
tungen 3a, 3b in horizontaler Richtung zwischen der
Transportstellung und der Betriebsstellung von innen

nach außen und umgekehrt verfahren werden kön-
nen.

[0041] Die Ladestecker 31 sind in einer Bereit-
schaftsstellung jeweils an einem ersten Steckpunkt
40 in einem unteren Bereich des Gehäuses 32 der
betreffenden Ladevorrichtung 3a, 3b angeordnet,
von dem sie auf einfache Weise manuell entfernt wer-
den können, wenn der betreffende Ladestecker 31
der Ladevorrichtung 3a, 3b in eine Ladebuchse ei-
nes Elektrofahrzeugs oder eines Plug-in-Hybridfahr-
zeugs eingesteckt werden soll. Die Ladevorrichtun-
gen 3a, 3b weisen einen zweiten Steckpunkt 41 auf,
der sich oberhalb des ersten Steckpunkts befindet.
Zu Transportzwecken (siehe Fig. 8) können die La-
destecker 31 der elektrischen Ladekabel 30 manuell
von dem ersten Steckpunkt 40 entfernt und an dem
zweiten Steckpunkt 41 angeordnet werden. Es be-
steht auch die Möglichkeit, dass die Steckpunkte 40,
41 an der Transportvorrichtung 2 angebracht sind.
Alternativ kann auch nur der erste Steckpunkt 40
vorgesehen sein, dessen Position in vertikaler Rich-
tung verstellbar ist. Zu diesem Zweck kann der erste
Steckpunkt 40 zum Beispiel durch eine Steckerhalte-
rung gebildet sein, deren Position in vertikaler Rich-
tung, insbesondere auf einer Führungsschiene, ver-
stellbar ist. Ein manuelles Umstecken der Ladeste-
cker 31 ist somit nicht erforderlich.

[0042] In Fig. 9 und Fig. 10 ist ein fünftes Ausfüh-
rungsbeispiel eines Ladesystems 1 gezeigt. Die Ge-
häuse 32 der Ladevorrichtungen 3a, 3b weisen an
ihren jeweiligen Oberseiten jeweils einen fest mon-
tierten, von dem betreffenden Gehäuse 32 nach au-
ßen auskragenden Ausleger 4 zur Führung des La-
dekabels 30 in einem oberen Bereich der Ladevor-
richtungen 3a, 3b auf. Die Ladevorrichtungen 3a,
3b sind um eine sich in horizontaler Richtung und
in Längsrichtung der Transportvorrichtung 2 erstre-
ckende Schwenkachse aus der in Fig. 9 dargestell-
ten Betriebsstellung in die in Fig. 10 gezeigte Trans-
portstellung (und umgekehrt) verschwenkbar ausge-
bildet. Zu diesem Zweck kann zum Beispiel für je-
de der Ladevorrichtungen 3a, 3b jeweils ein Schar-
nier mit einem damit wirkverbundenen Elektromotor
vorgesehen sein, mittels derer das Gehäuse 32 der
betreffenden Ladevorrichtung 3a, 3b, vorzugsweise
um etwa 30°, um die horizontale Schwenkachse ver-
schwenkt werden kann.

[0043] Die Ladestecker 31 der Ladevorrichtungen
3a, 3b sind in einer Bereitschaftsstellung jeweils an
einem ersten Steckpunkt 40 in einem unteren Bereich
des Gehäuses 32 der betreffenden Ladevorrichtung
3a, 3b oder an der Transportvorrichtung 2 angeord-
net, von dem sie auf einfache Weise manuell entfernt
werden können, wenn der betreffende Ladestecker
31 der Ladevorrichtung 3a, 3b in eine Ladebuchse ei-
nes Elektrofahrzeugs oder eines Plug-in-Hybridfahr-
zeugs eingesteckt werden soll. Die Ladevorrichtun-
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gen 3a, 3b weisen einen zweiten Steckpunkt 41 auf,
der sich oberhalb des ersten Steckpunkts 40 befin-
det. Zu Transportzwecken (siehe Fig. 10) können
die Ladestecker 31 der elektrischen Ladekabel 30
manuell von dem ersten Steckpunkt 40 entfernt und
an dem zweiten Steckpunkt 41 angeordnet werden.
Es besteht somit insbesondere die Möglichkeit, dass
die Steckpunkte 40, 41 - wie vorliegend auch zeich-
nerisch dargestellt - an der Transportvorrichtung 2
angebracht sind. Alternativ kann auch nur der erste
Steckpunkt 40 vorgesehen sein, dessen Position in
vertikaler Richtung verstellbar ist. Zu diesem Zweck
kann der erste Steckpunkt 40 durch eine Stecker-
halterung gebildet sein, deren Position in vertikaler
Richtung, insbesondere auf einer Führungsschiene,
verstellbar ist. Ein manuelles Umstecken der Lade-
stecker 31 ist somit nicht erforderlich. Ferner sind
elektrische Anschlusskabel 90 beziehungsweise An-
schlussleitungen vorgesehen, die jeweils in einem
hinteren Bereich aus dem Gehäuse 32 der betreffen-
den Ladevorrichtungen 3a, 3b herausgeführt sind.

[0044] In Fig. 11 und Fig. 12 ist ein sechstes Ausfüh-
rungsbeispiel eines Ladesystems 1 gezeigt. Die Ge-
häuse 32 der Ladevorrichtungen 3a, 3b weisen an ih-
rer Oberseite jeweils einen fest montierten, nach au-
ßen auskragenden Ausleger 4 zur Führung des Lade-
kabels 30 in einem möglichst hohen Bereich auf. Die
Ladevorrichtungen 3a, 3b sind um eine sich in verti-
kaler Richtung und somit in Hochrichtung der Trans-
portvorrichtung 2 erstreckende Schwenkachse aus
der in Fig. 11 dargestellten Betriebsstellung in die in
Fig. 12 gezeigte Transportstellung (und umgekehrt)
verschwenkbar ausgebildet. Zu diesem Zweck kann
zum Beispiel auf der Ladefläche 20 der Transport-
vorrichtung 2 für jede der Ladevorrichtungen 3a, 3b
ein Drehteller, auf dem das Gehäuse 32 der betref-
fenden Ladevorrichtung 3a, 3b angeordnet ist, mit
zumindest einem Einrastpunkt und einer Schrägver-
zahnung vorgesehen sein, mittels derer die betreffen-
de Ladevorrichtung 3a, 3b um die vertikale Schwen-
kachse verschwenkt und verrastet werden kann. Der
Schwenkwinkel der Ladevorrichtungen 3a, 3b beträgt
dabei vorzugsweise etwa 90°.

[0045] Die Ladestecker 31 der Ladevorrichtungen
3a, 3b sind in einer Bereitschaftsstellung jeweils an
einem ersten Steckpunkt 40 in einem unteren Bereich
der betreffenden Ladevorrichtung 3a, 3b angeordnet,
von dem sie auf einfache Weise manuell entfernt wer-
den können, wenn der betreffende Ladestecker 31
der Ladevorrichtung 3a, 3b in eine Ladebuchse ei-
nes Elektrofahrzeugs oder eines Plug-in-Hybridfahr-
zeugs eingesteckt werden soll. Die Ladevorrichtun-
gen 3a, 3b weisen einen zweiten Steckpunkt 41, der
sich oberhalb des ersten Steckpunkts befindet, auf.
Zu Transportzwecken (siehe Fig. 12) können die La-
destecker 31 der elektrischen Ladekabel 30 manuell
von dem ersten Steckpunkt 40 entfernt und an dem
zweiten Steckpunkt 41 angeordnet werden. Alternativ

kann auch nur der erste Steckpunkt 40 vorgesehen
sein, dessen Position in vertikaler Richtung verstell-
bar ist. Zu diesem Zweck kann der erste Steckpunkt
40 zum Beispiel durch eine Steckerhalterung gebildet
sein, deren Position in vertikaler Richtung, insbeson-
dere auf einer Führungsschiene, verstellbar ist. Ein
manuelles Umstecken der Ladestecker 31 ist somit
nicht erforderlich.

[0046] In Fig. 13 und Fig. 14 ist ein siebtes Aus-
führungsbeispiel eines Ladesystems 1 gezeigt. Die
Ladevorrichtungen 3a, 3b weisen an ihrer Obersei-
te jeweils einen in horizontaler Richtung von innen
aus der Transportstellung (Fig. 14) nach außen in
die Betriebsstellung (Fig. 13) und umgekehrt in hori-
zontaler Richtung verfahrbaren Ausleger 4 zur Füh-
rung des Ladekabels 30 in einem oberen Bereich der
betreffenden Ladevorrichtung 3a, 3b auf. Die Ausle-
ger 4 können dabei Teil der Ladevorrichtungen 3a,
3b. Denkbar sind auch Ausführungsformen, bei de-
nen die Ausleger 4 ihrerseits Teil der Transportvor-
richtung 2 sind.

[0047] Die Ladestecker 31 sind in einer Bereit-
schaftsstellung jeweils an einem ersten Steckpunkt
40 in einem unteren Bereich des Gehäuses 32 der
betreffenden Ladevorrichtung 3a, 3b angeordnet,
von dem sie auf einfache Weise manuell entfernt wer-
den können, wenn der betreffende Ladestecker 31
der Ladevorrichtung 3a, 3b in eine Ladebuchse ei-
nes Elektrofahrzeugs oder eines Plug-in-Hybridfahr-
zeugs eingesteckt werden soll. Die Ladevorrichtun-
gen 3a, 3b weisen einen zweiten Steckpunkt 41 auf,
der sich oberhalb des ersten Steckpunkts 40 befindet.
Zu Transportzwecken (siehe Fig. 14) können die La-
destecker 31 der elektrischen Ladekabel 30 manuell
von dem ersten Steckpunkt 40 entfernt und an dem
zweiten Steckpunkt 41 angeordnet werden. Es be-
steht auch die Möglichkeit, dass die Steckpunkte 40,
41 an der Transportvorrichtung 2 angebracht sind.
Alternativ kann auch nur der erste Steckpunkt 40
vorgesehen sein, dessen Position in vertikaler Rich-
tung verstellbar ist. Zu diesem Zweck kann der erste
Steckpunkt 40 zum Beispiel durch eine Steckerhalte-
rung gebildet sein, deren Position in vertikaler Rich-
tung, insbesondere auf einer Führungsschiene, ver-
stellbar ist. Ein manuelles Umstecken der Ladeste-
cker 31 ist somit nicht erforderlich.

[0048] In Fig. 15 und Fig. 16 ist ein achtes Ausfüh-
rungsbeispiel eines Ladesystems 1 gezeigt. Die Ge-
häuse 32 der Ladevorrichtungen 3a, 3b weisen an
ihrer Oberseite jeweils einen selektiv aus der Trans-
portstellung (Fig. 16) nach außen in die Betriebs-
stellung (Fig. 15) und umgekehrt um eine horizonta-
le, sich in Längsrichtung der Transportvorrichtung 2
erstreckende Schwenkachse verschwenkbaren und
somit ein- und ausklappbaren Ausleger 4 zur Führung
des Ladekabels 30 auf. Für die schwenkbare Anlen-
kung der Ausleger 4 um die horizontale Schwenkach-
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se können dabei jeweils ein Gelenk - gegebenenfalls
mit einem Elektromotor - sowie eine Seilzuganord-
nung oder eine Zahnradanordnung vorgesehen sein.
In der Betriebsstellung ragen die Ausleger 4 nach au-
ßen aus der Transportvorrichtung 2 heraus. Die Ge-
häuse 32 der Ladevorrichtungen 3a, 3b sind vorlie-
gend ortsfest auf der Ladefläche 20 der Transportvor-
richtung 2 angeordnet.

[0049] Die Ladestecker 31 sind in einer Bereit-
schaftsstellung jeweils an einem ersten Steckpunkt
40 in einem unteren Bereich des Gehäuses 32 der
betreffenden Ladevorrichtung 3a, 3b angeordnet,
von dem sie auf einfache Weise manuell entfernt wer-
den können, wenn der betreffende Ladestecker 31
der Ladevorrichtung 3a, 3b in eine Ladebuchse ei-
nes Elektrofahrzeugs oder eines Plug-in-Hybridfahr-
zeugs eingesteckt werden soll. Die Ladevorrichtun-
gen 3a, 3b weisen einen zweiten Steckpunkt 41 auf,
der sich oberhalb des ersten Steckpunkts 40 befindet.
Zu Transportzwecken (siehe Fig. 16) können die La-
destecker 31 der elektrischen Ladekabel 30 manuell
von dem ersten Steckpunkt 40 entfernt und an dem
zweiten Steckpunkt 41 angeordnet werden. Es be-
steht auch die Möglichkeit, dass die Steckpunkte 40,
41 an der Transportvorrichtung 2 angebracht sind.
Alternativ kann auch nur der erste Steckpunkt 40
vorgesehen sein, dessen Position in vertikaler Rich-
tung verstellbar ist. Zu diesem Zweck kann der erste
Steckpunkt 40 zum Beispiel durch eine Steckerhalte-
rung gebildet sein, deren Position in vertikaler Rich-
tung, insbesondere auf einer Führungsschiene, ver-
stellbar ist. Ein manuelles Umstecken der Ladeste-
cker 31 ist somit nicht erforderlich.

[0050] In Fig. 17 und Fig. 18 ist ein neuntes Ausfüh-
rungsbeispiel eines Ladesystems 1 gezeigt. Die Ge-
häuse 32 der Ladevorrichtungen 3a, 3b weisen an
ihrer Oberseite jeweils einen selektiv aus der Trans-
portstellung (Fig. 18) nach außen in die Betriebs-
stellung (Fig. 17) und umgekehrt um eine vertika-
le, sich in Hochrichtung erstreckende Schwenkachse
verschwenkbaren Ausleger 4 zur Führung des Lade-
kabels 30 in einem oberen Bereich auf. Zu diesem
Zweck kann zum Beispiel für jeden der Ausleger 4
jeweils ein Drehteller an einer Oberseite des Gehäu-
ses 32 der jeweiligen Ladevorrichtung 3a, 3b mit zu-
mindest einem Einrastpunkt sowie einer Schrägver-
zahnung vorgesehen sein, mittels derer der betref-
fende Ausleger 4 um die vertikale Schwenkachse ver-
schwenkt und verrastet werden kann. Der Schwenk-
winkel beträgt dabei vorzugsweise 90°. In der Be-
triebsstellung ragen die Ausleger 4 nach außen aus
der Transportvorrichtung 2 heraus. Die Gehäuse 32
der Ladevorrichtungen 3a, 3b sind vorliegend ortsfest
auf der Ladefläche 20 der Transportvorrichtung 2 an-
geordnet.

[0051] Die Ladestecker 31 sind in einer Bereit-
schaftsstellung jeweils an einem ersten Steckpunkt

40 in einem unteren Bereich der Transportvorrich-
tung 2 in der Nähe der betreffenden Ladevorrich-
tung 3a, 3b angeordnet, von dem sie auf einfache
Weise manuell entfernt werden können, wenn der
betreffende Ladestecker 31 der Ladevorrichtung 3a,
3b in eine Ladebuchse eines Elektrofahrzeugs oder
Plug-in-Hybridfahrzeugs eingesteckt werden soll. Die
Transportvorrichtung 2 weist für die Ladestecker 31
der Ladevorrichtungen 3a, 3b jeweils einen zwei-
ten Steckpunkt 41 auf, der sich oberhalb des ersten
Steckpunkts 40 befindet. Zu Transportzwecken (sie-
he Fig. 18) können die Ladestecker 31 der elektri-
schen Ladekabel 30 manuell von dem ersten Steck-
punkt 40 entfernt und an dem zweiten Steckpunkt 41
angeordnet werden. Alternativ kann auch nur der ers-
te Steckpunkt 40 vorgesehen sein, dessen Position in
vertikaler Richtung verstellbar ist. Zu diesem Zweck
kann der erste Steckpunkt 40 beispielsweise durch
eine Steckerhalterung gebildet sein, deren Position
in vertikaler Richtung, insbesondere auf einer Füh-
rungsschiene, verstellbar ist. Ein manuelles Umste-
cken der Ladestecker 31 ist somit nicht erforderlich.

[0052] Unter Bezugnahme auf Fig. 19 bis Fig. 29
sollen nachfolgend unterschiedliche Ausführungsbei-
spiele von Ladesystemen 1 näher erläutert wer-
den, bei denen die elektrischen Ladevorrichtungen
3a, 3b in einer Betriebsstellung, die sich außerhalb
der Transportvorrichtung 2 befindet, betrieben wer-
den und somit vorher mit Hilfe geeigneter Mittel von
der Transportvorrichtung 2 entladen werden müssen.
Diese Mittel sind vorzugsweise so ausgebildet, dass
sie sowohl ein Entladen der elektrischen Ladevor-
richtungen 3a, 3b aus der Transportvorrichtung 2 als
auch ein Beladen der Transportvorrichtung 2 mit den
elektrischen Ladevorrichtungen 3a, 3b ermöglichen.

[0053] In Fig. 19 und Fig. 20 ist ein zehntes Aus-
führungsbeispiel eines Ladesystems 1 gezeigt. Die
Gehäuse 32 der Ladevorrichtungen 3a, 3b weisen
an ihrer Oberseite entweder keinen Ausleger 4 oder
einen in horizontaler Richtung verfahrbaren Ausle-
ger 4 zur Führung des Ladekabels 30 auf. Die Ge-
häuse 32 der elektrischen Ladevorrichtungen 3a, 3b
sind in horizontaler Richtung, vorzugsweise mittels
eines Schienensystems, aus der Transportstellung
von innen nach außen (und umgekehrt) verfahrbar
auf der Ladefläche 20 der Transportvorrichtung 2 an-
geordnet und jeweils mittels eines vertikalen Verlän-
gerungsmittels 7, welches insbesondere durch einen
von außen verstellbaren Stempel gebildet sein kann,
in die Betriebsstellung auf einem Boden oder auf ei-
ner Betriebsplattform abstellbar. Mit Hilfe des Verlän-
gerungsmittels 7, insbesondere des Stempels, kann
die betreffende Ladevorrichtung 3a, 3b auch wieder
angehoben werden, wenn die Transportvorrichtung 2
mit der elektrischen Ladevorrichtung 3a, 3b beladen
werden soll.
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[0054] Die Ladestecker 31 sind in einer Bereit-
schaftsstellung jeweils an einem ersten Steckpunkt
40 in einem unteren Bereich des Gehäuses 32 der
betreffenden Ladevorrichtung 3a, 3b angeordnet,
von dem sie auf einfache Weise manuell entfernt wer-
den können, wenn der betreffende Ladestecker 31
der Ladevorrichtung 3a, 3b in eine Ladebuchse ei-
nes Elektrofahrzeugs oder eines Plug-in-Hybridfahr-
zeugs eingesteckt werden soll. Die Ladevorrichtun-
gen 3a, 3b weisen einen zweiten Steckpunkt 41 auf,
der sich oberhalb des ersten Steckpunkts 40 befindet.
Zu Transportzwecken (siehe Fig. 20) können die La-
destecker 31 der elektrischen Ladekabel 30 manuell
von dem ersten Steckpunkt 40 entfernt und an dem
zweiten Steckpunkt 41 angeordnet werden. Es be-
steht auch die Möglichkeit, dass die Steckpunkte 40,
41 an der Transportvorrichtung 2 angebracht sind.
Alternativ kann auch nur der erste Steckpunkt 40
vorgesehen sein, dessen Position in vertikaler Rich-
tung verstellbar ist. Zu diesem Zweck kann der ers-
te Steckpunkt 40 beispielsweise durch eine Stecker-
halterung gebildet sein, deren Position in vertikaler
Richtung, insbesondere auf einer Führungsschiene,
verstellbar ist. Ein manuelles Umstecken der Lade-
stecker 31 ist somit nicht erforderlich.

[0055] In Fig. 21 und Fig. 22 ist ein elftes Aus-
führungsbeispiel eines Ladesystems 1 gezeigt. Die
Gehäuse 32 der Ladevorrichtungen 3a, 3b weisen
an ihrer Oberseite jeweils einen um eine horizonta-
le Schwenkachse verschwenkbaren und somit selek-
tiv ein- und ausklappbaren Ausleger 4 zur Führung
des Ladekabels 30 auf. Für diese gelenkige Anbin-
dung der Ausleger 4 können jeweils ein Gelenk - ge-
gebenenfalls mit einem Elektromotor - und eine Seil-
zuganordnung oder eine Zahnradanordnung vorge-
sehen sein. Die Gehäuse 32 der elektrischen Lade-
vorrichtungen 3a, 3b sind aus der Transportstellung
auf der Ladefläche 20 in horizontaler Richtung, vor-
zugsweise mittels eines Schienensystems, von innen
nach außen (und umgekehrt) verfahrbar ausgeführt
und mittels eines vertikalen Verlängerungsmittels 7,
welches insbesondere durch einen von außen ver-
stellbaren Stempel gebildet sein kann, auf einem Bo-
den oder auf einer Betriebsplattform abstellbar. Mit
Hilfe des Verlängerungsmittels 7, insbesondere des
Stempels, kann die betreffende Ladevorrichtung 3a,
3b auch wieder angehoben werden, wenn die Trans-
portvorrichtung 2 mit der elektrischen Ladevorrich-
tung 3a, 3b beladen werden soll.

[0056] Die Ladestecker 31 sind in einer Bereit-
schaftsstellung jeweils an einem ersten Steckpunkt
40 in einem unteren Bereich des Gehäuses 32 der
betreffenden Ladevorrichtung 3a, 3b angeordnet,
von dem sie auf einfache Weise manuell entfernt wer-
den können, wenn der betreffende Ladestecker 31
der Ladevorrichtung 3a, 3b in eine Ladebuchse ei-
nes Elektrofahrzeugs oder eines Plug-in-Hybridfahr-
zeugs eingesteckt werden soll. Die Ladevorrichtun-

gen 3a, 3b weisen einen zweiten Steckpunkt 41 auf,
der sich oberhalb des ersten Steckpunkts 40 befindet.
Zu Transportzwecken (siehe Fig. 22) können die La-
destecker 31 der elektrischen Ladekabel 30 manuell
von dem ersten Steckpunkt 40 entfernt und an dem
zweiten Steckpunkt 41 angeordnet werden. Es be-
steht auch die Möglichkeit, dass die Steckpunkte 40,
41 an der Transportvorrichtung 2 angebracht sind.
Alternativ kann auch nur der erste Steckpunkt 40
vorgesehen sein, dessen Position in vertikaler Rich-
tung verstellbar ist. Zu diesem Zweck kann der erste
Steckpunkt 40 zum Beispiel durch eine Steckerhalte-
rung gebildet sein, deren Position in vertikaler Rich-
tung, insbesondere auf einer Führungsschiene, ver-
stellbar ist. Ein manuelles Umstecken der Ladeste-
cker 31 ist somit nicht erforderlich.

[0057] In Fig. 23 ist ein zwölftes Ausführungsbeispiel
eines Ladesystems 1 gezeigt. Die Gehäuse 32 der
Ladevorrichtungen 3a, 3b weisen an ihrer Oberseite
jeweils einen fest montierten Ausleger 4 zur Führung
des Ladekabels 30 (für die Ladevorrichtung 3b ist
aus Vereinfachungsgründen das zugehörige Ladeka-
bel 30 mit dem zugehörigen Ladestecker 31 nicht ge-
zeichnet) in einem oberen Bereich auf. Jeder der La-
devorrichtungen 3a, 3b ist eine hydraulische Hebe-
lanordnung 8 zugeordnet, die am Gehäuse 32 der be-
treffenden Ladevorrichtung 3a, 3b und an der Trans-
portvorrichtung 2 angelenkt ist und so gestaltet ist,
dass die Ladevorrichtung 3a, 3b mittels der hydrau-
lischen Hebelanordnung 8 von der Transportvorrich-
tung 2 angehoben und nach außen aus der Trans-
portvorrichtung 2 in die Betriebsstellung herausge-
führt und auf einem Boden oder auf einer Betriebs-
plattform abgestellt werden kann und zum Zwecke
des Beladens in umgekehrter Richtung wieder in die
Transportvorrichtung 2 eingeladen und auf der Trans-
portfläche 20 abgestellt werden kann. Die Hebelarm-
mechanik ist vorzugsweise mittels einer Blende 80
abgedeckt, so dass diese optisch kaschiert werden
kann.

[0058] Unter Bezugnahme auf Fig. 24 ist dort ein
Ladesystem 1 gezeigt, welches gemäß einem drei-
zehnten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung ausgeführt ist. Das Gehäuse 32 der Ladevor-
richtung 3a weist an seiner Oberseite einen fest mon-
tierten Ausleger 4 zur Führung des Ladekabels 30
in einem oberen Bereich auf. Der elektrischen Lade-
vorrichtung 3a ist eine Zahnstangenrampe 9 zuge-
ordnet, mittels derer diese aus der Transportvorrich-
tung 2 herausgefahren und in der Betriebsposition auf
einem Boden oder auf einer Betriebsplattform abge-
stellt werden kann beziehungsweise in umgekehrter
Richtung wieder in die Transportvorrichtung 2 herein-
gefahren werden kann. Vorzugsweise führt die Zahn-
stangenrampe 9 in einem Rampenwinkel von etwa
35° von der Transportvorrichtung 2 zum Boden be-
ziehungsweise zu der Betriebsplattform.
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[0059] In Fig. 25 ist ein vierzehntes Ausführungsbei-
spiel eines Ladesystems 1 gezeigt. Das Gehäuse 32
der Ladevorrichtung 3a weist an seiner Oberseite ei-
nen fest montierten Ausleger 4 zur Führung des La-
dekabels 30 (aus Vereinfachungsgründen hier nicht
gezeichnet) in einem oberen Bereich auf. Die Lade-
vorrichtung 3a kann mittels eines Schienensystems
10 in horizontaler Richtung aus der Transportvorrich-
tung 2 herausgezogen und in einer Endposition mit-
tels geeigneter Rastmittel eingerastet werden. In die-
ser Endposition greift eine Zahnstange 11, die an der
Transportvorrichtung 2 ausgebildet ist und die sich
senkrecht von der Transportvorrichtung 2 zum Boden
oder zu einer Betriebsplattform erstreckt, an einer An-
triebsvorrichtung, die vorzugsweise im Gehäuse 32
der Ladevorrichtung 3a untergebracht ist, an und ver-
fährt die Ladevorrichtung 3a zum Boden oder zu der
Betriebsplattform. Das Einladen der Ladevorrichtung
3a in die Transportvorrichtung 2 erfolgt in umgekehr-
ter Richtung. Ein Anschlusskabel der elektrischen La-
devorrichtung 3a kann über die Energiekette insbe-
sondere rückseitig in die Ladevorrichtung 3a einge-
führt sein.

[0060] Unter Bezugnahme auf Fig. 26 ist dort ein La-
desystem 1 gezeigt, welches gemäß einem fünfzehn-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
ausgeführt ist. Die Ladevorrichtung 3a weist in die-
sem Ausführungsbeispiel selbst keine integrierte La-
detechnik auf. Diese ist vorliegend in die Transport-
vorrichtung 2 integriert. Das Gehäuse 32 der Lade-
vorrichtung 3a weist an seiner Oberseite einen fest
montierten Ausleger 4 zur Führung des Ladekabels
30 in einem oberen Bereich auf. Mittels einer Seilzug-
vorrichtung 12, die zumindest ein Seil 120 aufweist,
welches an dem Ausleger 4 befestigbar ist, kann die
Ladevorrichtung 3a aus der Transportvorrichtung 2
herausgehoben und in die Betriebsstellung, die sich
auf einem Boden oder auf einer Betriebsplattform be-
findet, abgesenkt werden. Das Einladen der Lade-
vorrichtung 3a in die Transportvorrichtung 2 erfolgt
in umgekehrter Richtung ebenfalls mittels der Seil-
zugvorrichtung 12. Ferner ist in diesem Ausführungs-
beispiel eine Sichtblende 17 für einen Zwischenraum
zwischen der elektrischen Ladevorrichtung 3a und
der Transportvorrichtung 2 in der Betriebsstellung der
Ladevorrichtung 3a vorgesehen.

[0061] In Fig. 27 ist ein sechzehntes Ausführungs-
beispiel eines Ladesystems 1 gezeigt. Das Gehäu-
se 32 der Ladevorrichtung 3a weist an seiner Ober-
seite einen fest montierten Ausleger 4 zur Führung
des Ladekabels 30 in einem oberen Bereich auf. Die
Transportvorrichtung 2 weist eine hydraulische Lade-
klappe 13 auf, mittels derer die Ladevorrichtung 3a
aus der Transportvorrichtung 2 herausgehoben und
in die Betriebsstellung, die sich auf einem Boden oder
auf einer Betriebsplattform befindet, abgesenkt wer-
den. Die Ladevorrichtung 3a ist fest auf einem Po-
dest 16 montiert. Das Einladen der Ladevorrichtung

3a in die Transportvorrichtung 2 erfolgt in umgekehr-
ter Richtung ebenfalls mittels der hydraulischen La-
deklappe 13. Es kann auch vorgesehen sein, dass
mittels der hydraulischen Ladeklappe 13 gleichzeitig
mehrere Ladevorrichtungen 3a, 3b aus- beziehungs-
weise eingeladen werden können.

[0062] In Fig. 28 ist ein siebzehntes Ausführungs-
beispiel eines Ladesystems 1 gezeigt. Die Gehäu-
se 32 der Ladevorrichtungen 3a, 3b weisen an ihrer
jeweiligen Oberseite einen fest montierten Ausleger
4 zur Führung des Ladekabels 30 in einem oberen
Bereich auf. Innerhalb der Transportvorrichtung 2 ist
vorzugsweise für jede der Ladevorrichtungen 3a, 3b
eine Hubrampe 14 vorgesehen, mittels derer die be-
treffende Ladevorrichtung 3a, 3b in horizontaler Rich-
tung, insbesondere auf einem Schienensystem 10,
aus der Transportvorrichtung 2 herausgefahren und
anschließend vorzugsweise mittels einer Hydraulik-
einrichtung hydraulisch in die Betriebsstellung abge-
senkt beziehungsweise zum Zwecke des Beladens
angehoben werden kann. Es kann auch vorgesehen
sein, dass mittels der Hubrampe 14 gleichzeitig meh-
rere Ladevorrichtungen 3a, 3b ausbeziehungsweise
eingeladen werden können. Die Ladevorrichtungen
3a, 3b sind vorzugsweise fest auf einem Podest 16
montiert.

[0063] Fig. 29 zeigt ein achtzehntes Ausführungs-
beispiel eines Ladesystems 1. Die Gehäuse 32 der
Ladevorrichtungen 3a, 3b weisen an ihrer Obersei-
te jeweils einen fest montierten Ausleger 4 zur Füh-
rung des Ladekabels 30 in einem oberen Bereich auf.
Innerhalb der Transportvorrichtung 2 ist vorzugswei-
se für jede der Ladevorrichtungen 3a, 3b eine Ram-
pe 15 vorgesehen, mittels derer die betreffende La-
devorrichtung 3a, 3b in horizontaler Richtung aus
der Transportvorrichtung 2 herausgefahren und an-
schließend mittels einer integrierten Gewindestange
19 und eines damit zusammenwirkenden Motors 18
in die Betriebsstellung abgesenkt beziehungsweise
zum Zwecke des Beladens wieder angehoben wer-
den kann.

[0064] Die Ladestecker 31 der in Fig. 23 bis Fig. 29
gezeigten Ausführungsbeispiele sind vorzugsweise
in einer Bereitschaftsstellung jeweils an einem ers-
ten Steckpunkt 40 in einem unteren Bereich des Ge-
häuses 32 der betreffenden Ladevorrichtung 3a, 3b
angeordnet, von dem sie auf einfache Weise manu-
ell entfernt werden können, wenn der betreffende La-
destecker 31 der Ladevorrichtung 3a, 3b in eine La-
debuchse eines Elektrofahrzeugs oder eines Plug-
in-Hybridfahrzeugs eingesteckt werden soll. Die La-
devorrichtungen 3a, 3b weisen vorzugsweise einen
zweiten Steckpunkt 41 auf, der sich oberhalb des ers-
ten Steckpunkts 40 befindet. Zu Transportzwecken
können die Ladestecker 31 der elektrischen Ladeka-
bel 30 manuell von dem ersten Steckpunkt 40 ent-
fernt und an dem zweiten Steckpunkt 41 angeord-
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net werden. Alternativ kann auch nur der erste Steck-
punkt 40 vorgesehen sein, dessen Position in verti-
kaler Richtung verstellbar ist. Zu diesem Zweck kann
der erste Steckpunkt 40 zum Beispiel durch eine Ste-
ckerhalterung gebildet sein, deren Position in vertika-
ler Richtung, vorzugsweise auf einer Führungsschie-
ne, verstellbar ist. Ein manuelles Umstecken der La-
destecker 31 ist somit nicht erforderlich.

[0065] Es soll an dieser Stelle angemerkt werden,
dass in allen Ausführungsbeispielen nur der erste
Steckpunkt 40 vorgesehen sein kann, der an ei-
ner nahezu beliebigen Position der Ladevorrichtung
3a, 3b fest angeordnet sein kann und vorzugsweise
durch eine Steckerhalterung gebildet sein kann. Ein
zweiter Steckpunkt 41 für den Ladestecker 31 ist also
nicht zwingend erforderlich.

[0066] Die hier vorgestellten Ladesysteme 1 ermög-
lichen es, eine temporär erforderliche Ladeinfrastruk-
tur sehr einfach und schnell zur Verfügung zu stel-
len, da die Ladesysteme 1 transportabel ausgeführt
sind. Der konstruktive Aufbau der Ladesysteme 1 ist
so einfach gestaltet, dass innerhalb kürzester Zeit ei-
ne betriebsbereite Ladeinfrastruktur errichtet werden
kann. Der Abbau der Ladeinfrastruktur ist ebenfalls
sehr einfach möglich.

Patentansprüche

1.    Ladesystem (1) zum elektrischen Laden von
Elektrofahrzeugen oder Plug-in-Hybridfahrzeugen,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ladesystem (1)
zumindest eine elektrische Ladevorrichtung (3a, 3b),
die ein elektrisches Ladekabel (30) mit einem Lade-
stecker (31) aufweist, sowie eine Transportvorrich-
tung (2) umfasst, mittels derer die elektrische La-
devorrichtung (3a, 3b) transportierbar ist, wobei die
Transportvorrichtung (2) einen Laderaum (22) auf-
weist, innerhalb dessen die elektrische Ladevorrich-
tung (3a, 3b) zumindest in einer Transportstellung,
in der die elektrische Ladevorrichtung (3a, 3b) mit-
tels der Transportvorrichtung (2) transportierbar ist,
untergebracht ist, und wobei die elektrische Ladevor-
richtung (3a, 3b) und/oder die Transportvorrichtung
(1) so ausgebildet sind, dass die elektrische Ladevor-
richtung (3a, 3b) oder Teile dieser elektrischen Lade-
vorrichtung (3a, 3b) aus der Transportstellung in eine
Betriebsstellung, in der die elektrische Ladevorrich-
tung (3a, 3b) betreibbar ist, und umkehrt überführbar,
insbesondere bewegbar, ist.

2.  Ladesystem (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ladestecker (31) der elek-
trischen Ladevorrichtung (3a, 3b) an einem ersten
Steckpunkt (40) in einem unteren Bereich der La-
devorrichtung (3a, 3b) und an einem zweiten Steck-
punkt (41), der oberhalb des ersten Steckpunkts (40)
ausgebildet ist, anordenbar ist, oder dass für den La-
destecker (31) ein erster Steckpunkt (40) vorgese-

hen ist, an dem der Ladestecker (31) anordenbar ist,
wobei vorzugsweise die Position des ersten Steck-
punkts (40) in vertikaler Richtung, insbesondere auf
einer Führungsschiene, verstellbar ist.

3.   Ladesystem (1) nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Trans-
portvorrichtung (2) zumindest eine Flügeltür (21) auf-
weist, die aus einer ersten Stellung, in der der Lade-
raum (22) mittels der Flügeltür (21) verschlossen ist,
in eine zweite Stellung, in der der Laderaum (22) zu-
gänglich ist, verschwenkbar ist.

4.  Ladesystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ladevorrich-
tung (3a, 3b) ein Gehäuse (32) aufweist, aus dem das
elektrische Ladekabel (30) herausgeführt ist.

5.   Ladesystem (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ladevor-
richtung (3a, 3b) einen Ausleger (4) zur Führung
des elektrischen Ladekabels (30) aufweist, wobei der
Ausleger (4) vorzugsweise an einer Oberseite des
Gehäuses (32) der Ladevorrichtung (3a, 3b) ange-
ordnet ist.

6.  Ladesystem (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ausleger (4) so ausgebil-
det ist, dass er aus einer ersten Stellung, welche
die Transportstellung der elektrischen Ladevorrich-
tung (3a, 3b) bildet, in horizontaler Richtung nach au-
ßen zumindest abschnittsweise aus dem Laderaum
(22) heraus in eine zweite Stellung, welche die Be-
triebsstellung der elektrischen Ladevorrichtung (3a,
3b) bildet, und umgekehrt verfahrbar ist, oder dass
der Ausleger (4) so ausgebildet ist, dass er um ei-
ne horizontale, sich insbesondere in Längsrichtung
der Transportvorrichtung (2) erstreckende Drehach-
se aus einer ersten Stellung, welche die Transport-
stellung der elektrischen Ladevorrichtung (3a, 3b) bil-
det, in eine zweite Stellung, welche die Betriebsstel-
lung der elektrischen Ladevorrichtung (3a, 3b) bildet,
und umgekehrt klappbar ist, oder dass der Ausleger
(4) so ausgebildet ist, dass er um eine vertikale, sich
in Hochrichtung der Transportvorrichtung (2) erstre-
ckende Drehachse aus einer ersten Stellung, welche
die Transportstellung der Ladevorrichtung (3a, 3b)
bildet, in eine zweite Stellung, welche die Betriebs-
stellung der Ladevorrichtung (3a, 3b) bildet, und um-
gekehrt, vorzugsweise um etwa 90°, drehbar ist.

7.   Ladesystem (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Trans-
portvorrichtung (2) und die elektrische Ladevorrich-
tung (3a, 3b) so ausgebildet sind, dass die elektri-
sche Ladevorrichtung (3a, 3b) um eine vertikale, sich
in Hochrichtung der Transportvorrichtung (2) erstre-
ckende Drehachse aus einer ersten Stellung, welche
die Transportstellung der elektrischen Ladevorrich-
tung (3a, 3b) bildet, in eine zweite Stellung, welche



DE 10 2019 109 727 A1    2020.10.15

13/28

die Betriebsstellung der elektrischen Ladevorrichtung
(3a, 3b) bildet, und umgekehrt, vorzugsweise um et-
wa 90°, drehbar ist.

8.   Ladesystem (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Transport-
vorrichtung (2) und die elektrische Ladevorrichtung
(3a, 3b) so ausgebildet sind, dass die elektrische La-
devorrichtung (3a, 3b) um eine horizontale, sich ins-
besondere in Längsrichtung der Transportvorrichtung
(2) erstreckende Drehachse aus einer ersten Stel-
lung, welche die Transportstellung der elektrischen
Ladevorrichtung (3a, 3b) bildet, in eine zweite Stel-
lung, welche die Betriebsstellung der elektrischen La-
devorrichtung (3a, 3b) bildet, und umgekehrt klapp-
bar ist.

9.  Ladesystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Transportvor-
richtung (2) und die elektrische Ladevorrichtung (3a,
3b) so ausgebildet sind, dass die elektrische Ladevor-
richtung (3a, 3b) innerhalb des Laderaums (22) in ei-
ner horizontalen Richtung aus einer ersten Stellung,
welche die Transportstellung der elektrischen Lade-
vorrichtung (3a, 3b) bildet, nach außen in eine zweite
Stellung, welche die Betriebsstellung der elektrischen
Ladevorrichtung (3a, 3b) bildet, und umgekehrt ver-
fahrbar ist.

10.  Ladesystem (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Ladesys-
tem (1) Mittel zum Überführen der elektrischen Lade-
vorrichtung (3a, 3b) aus der Transportstellung inner-
halb des Laderaums (22) in eine Betriebsstellung, in
der die elektrische Ladevorrichtung (3a, 3b) außer-
halb der Transportvorrichtung (2) angeordnet ist, und
umgekehrt aufweist.

11.   Ladesystem (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel dazu ausgebildet
sind, die elektrische Ladevorrichtung (3a, 3b) aus der
Transportstellung in horizontaler Richtung nach au-
ßen aus dem Laderaum (22) heraus zu verfahren,
und jeweils ein vertikales Verlängerungsmittel (7) um-
fassen, das insbesondere durch einen von außen
ausfahrbaren Stempel gebildet ist, mittels dessen die
elektrische Ladevorrichtung (3a, 3b) in die Betriebs-
stellung außerhalb der Transportvorrichtung (2) über-
führbar ist.

12.   Ladesystem (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zumindest eine hy-
draulische Hebelanordnung (8) umfassen, die an der
elektrischen Ladevorrichtung (3a, 3b) und an der
Transportvorrichtung (2) angebracht ist, wobei die
hydraulische Hebelanordnung (8) dazu ausgebildet
sind, die elektrische Ladevorrichtung (3a, 3b) aus
der Transportstellung im Inneren des Laderaums (22)
nach außen zu heben und in die Betriebsstellung au-
ßerhalb der Transportvorrichtung (2) zu überführen.

13.   Ladesystem (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zumindest eine
Zahnstangenrampe (9) umfassen, wobei die Zahn-
stangenrampe (9) dazu ausgebildet ist, die elektri-
sche Ladevorrichtung (3a, 3b) aus der Transportstel-
lung im Inneren des Laderaums (22) nach außen in
die Betriebsstellung außerhalb der Transportvorrich-
tung (2) zu überführen.

14.   Ladesystem (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel dazu ausgebildet
sind, die elektrische Ladevorrichtung (3a, 3b) aus der
Transportstellung in horizontaler Richtung aus der
Transportvorrichtung (2) heraus zu verfahren und in
einer Endposition lösbar festzulegen, insbesondere
einzurasten, wobei die Mittel zumindest eine Zahn-
stange (11), die sich senkrecht von der Transportvor-
richtung (2) zum Boden oder zu einer Betriebsplatt-
form erstreckt und in der Endposition an einer An-
triebsvorrichtung, die vorzugsweise innerhalb der La-
devorrichtung (3a, 3b) untergebracht ist, angreift, so
dass die Ladevorrichtung (3a, 3b) in die Betriebsstel-
lung außerhalb der Transportvorrichtung (2) verfahr-
bar ist.

15.   Ladesystem (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zumindest eine
Hubrampe (14) innerhalb der Transportvorrichtung
(2) und zumindest eine Hydraulikeinrichtung umfas-
sen, die so ausgebildet ist, dass die Ladevorrichtung
(3a, 3b) mittels der Hubrampe (14) in horizontaler
Richtung aus der Transportvorrichtung (2) heraus-
fahrbar ist und mittels der Hydraulikeinrichtung hy-
draulisch in die Betriebsstellung außerhalb der Trans-
portvorrichtung (2) absenkbar ist.

16.   Ladesystem (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zumindest eine
Rampe (15) innerhalb der Transportvorrichtung (2)
umfassen, mittels derer die Ladevorrichtung (3a, 3b)
aus der Transportstellung in horizontaler Richtung
aus der Transportvorrichtung (2) herausfahrbar ist
und mittels einer Hubvorrichtung, insbesondere mit-
tels einer Hydraulikeinrichtung, oder mittels einer in
die Ladevorrichtung (3a, 3b) integrierten Gewinde-
stange (19) in die Betriebsstellung außerhalb der
Transportvorrichtung (2) überführbar ist.

17.    Ladesystem (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Lade-
technik für die Ladevorrichtung (3a, 3b) in die Trans-
portvorrichtung (2) integriert ist und dass die Mittel
eine Seilzugvorrichtung (12) umfassen, mittels derer
die Ladevorrichtung (3a, 3b) aus der Transportvor-
richtung (2) heraushebbar und in die Betriebsstellung
außerhalb der Transportvorrichtung (2) überführbar
ist.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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